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Asylverfahren und Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären 

und politischen Gründen 
 

Mit Unterstützung des Europäischen Flüchtlingsfonds/ EFF 
 

 
Referentin:  Berenice Böhlo, Rechtsanwältin, Berlin 
 
Termin: Donnerstag / Freitag 26./27. Mai 2011; am 26.05. von 11 bis 17 Uhr, 

 am 27.05. von 10 bis 16 Uhr, Teilnahme nur an beiden Tagen zusammen möglich 
 
Ort: Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin,  
 Brandenburgische Strasse 80, 10713 Berlin-Wilmersdorf 
 U-Bahn 7 ”Blissestrasse” oder U-Bahn 3/7 ”Fehrbelliner Platz” 
 
Inhalt: In der Fortbildung werden die rechtlichen Grundlagen des Asylverfahrens (Asylverfahrensgesetz, EU-
Richtlinie zum Flüchtlingsschutz) und die aus völkerrechtlichen, humanitären und politischen Gründen möglichen 
Aufenthaltstitel und -zwecke (§§ 22 - 26 Aufenthaltsgesetz) dargestellt. 
 
Erläutert werden der praktische Ablauf des Asylverfahrens (Asylgesuch, Anhörung, Rechtsmittel), das Aufent-
haltsrecht während des Asylverfahrens (Verteilung, Residenzpflicht) und die für anerkannte Flüchtlinge vorgese-
henen Aufenthaltstitel. Zudem wird das Einreise- und Aufenthaltsrecht der Familienangehörigen anerkannter 
Flüchtlinge dargestellt. Schließlich werden die Möglichkeiten eines Bleiberechts aus humanitären Gründen 
dargestellt (Härtefallkommission, medizinische Gründe, faktische Inländer, Altfall- und Bleiberechtsregelungen, 
u.a.). Einbezogen werden die ab Mai 2011 geltenden Änderungen des Aufenthaltsrechts (u.a. Bleiberecht für gut 
integrierte Jugendliche, § 25a AufenthG) sowie das geplante EU-Richtlinienumsetzungsgesetz (Umsetzung EU-
Rückführungsrichtlinie u.a.). 
 
Nicht behandelt werden Fragen zum mit dem jeweiligen Aufenthaltstitel verbundenen Recht auf Erwerbstätigkeit 
(Arbeitserlaubnis), Ausbildung und Sozialleistungen (AsylbLG, Hartz IV, BAföG, Kindergeld, Krankenversicherung 
usw.). Dies ist Thema einer weiteren Fortbildung des Flüchtlingsrates voraussichtlich im November 2011. 
 
Die Fortbildung richtet sich insbesondere an Sozialarbeiter/innen sowie Mitglieder von Vereinen und Initiativen, 
die haupt- oder ehrenamtlich in der Migrations- und/oder Flüchtlingsberatung tätig sind.  

 
Mitzubringen: 
• Bitte bringen sie zur Fortbildung eine Textausgabe (Stand mind. August 2007!) mit Gesetzen und Rechtsver-
ordnungen zum Aufenthaltsrecht mit, z.B. Ausländerrecht, beck-dtv 5537, ca. 12,- € 
 
Literatur:  
• Gesetze, Kommentare, Durchführungsbestimmungen zum Aufenthaltsrecht 

www.fluechtlingsrat-berlin.de/gesetzgebung.php 
 
Anmeldung:  
Verbindliche Anmeldung nur per Email beim Flüchtlingsrat Berlin, Georgenkirchstraße 69/70, 10249 Berlin,  
mauer@fluechtlingsrat-berlin.de. Bitte teilen Sie uns Name, Anschrift, Telefon, Email sowie Ihre Beratungsstel-
le/Initiative usw. mit. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 30 beschränkt. Sie erhalten umgehend eine verbindliche 
Anmeldebestätigung per Email. 
 
Teilnehmerbeitrag:  
Es werden keine Teilnahmegebühren erhoben. Sollten Sie nicht erscheinen, ohne uns vorher abzusagen, müs-
sen wir jedoch leider einen Kostenbeitrag von 30,- € erheben. 

 
Spenden an den Flüchtlingsrat Berlin:  

Konto 311 68 03 - BLZ 100 205 00 - Bank für Sozialwirtschaft 


